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I.  

Die Sicherung der Einlagen bei Banken ist wieder zu einem streitigen Thema auf EU-

Ebene gemacht worden. Ob das notwendig war, ist eher zweifelhaft. Die EU-

Kommission hatte im November 2015 den Entwurf einer Verordnung zur Schaffung 

eines europäischen „Einlagenversicherungssystems“ vorgelegt – Com(2015) 586 

final, durch den ein europäischer Einlagenversicherungsfonds, Deposit Insurance 

Fund – DIF, geschaffen werden soll, also eine neue Einrichtung der EU. Die Kom-

mission wollte sich nicht mit der weitgehenden Harmonisierung der „Einlagensiche-

rungssysteme“ in den Mitgliedstaaten durch den Erlass einer neugefassten Richtlinie 

„über Einlagensicherungssysteme“ (2014/49/EU) zufrieden gegeben. Diese war erst 

im April 2014 nach jahrelangen intensiven und kontrovers geführten Diskussionen 

verabschiedet worden. Der Gesetzgebungsvorschlag – KOM(2010) 368 endgültig – 

stammte aus dem Sommer 2010.  

 

Die Kommission meint, dass erst mit ihrem neuen Gesetzgebungsvorschlag eine 

„echte Bankenunion“ geschaffen werde. Sie beruft sich dazu auf den Bericht der fünf 

Präsidenten vom 22. Juni 2015 zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 

Europas und die daran anschließende Mitteilung der Kommission vom 21. Oktober 

2015, mit der sie in Aussicht gestellt hatte, vor Ende 2015 einen Legislativvorschlag 

vorzulegen - COM(2015) 600 final. Weder der ursprüngliche Plan für eine Banken-

union (Mitteilung der Kommission vom 12. September 2012 - COM(2012) 510 final) 

noch der Bericht der fünf Präsidenten (Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Mario 

Draghi, Jeroen Dijsselbloem, Martin Schulz) noch die „Anschlussmitteilung“ der 

Kommission können jedoch eine Rechtspflicht zur Errichtung eines derartigen Fonds 

auf EU-Ebene erzeugen.  
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Schon der Begriff „Bankenunion“ ist dem Primärrecht der EU fremd und eine rein po-

litische Zweckschöpfung. Er wurde wohl zuerst vom Präsidenten der EU-Kommission 

Juan Manuel Barroso im Mai 2012 verwendet. In der Mitteilung der Kommission vom 

12. September 2012 mit dem Fahrplan für eine „Europäische Bankenunion“ findet er 

Eingang in amtliche Dokumente.  

 

Auch wenn einzelne Elemente dieses Konstrukts durchaus Sinn machen dürften, ist 

zu bezweifeln, dass es in der gegenwärtigen Situation klug ist, den jetzt vorgeschla-

genen Integrationsschritt so intensiv voranzutreiben. Gibt es nicht wichtigere Proble-

me, die dringend einer Lösung harren? Werden nicht unnötig sensitive Bereiche na-

tionaler Befindlichkeiten angerührt, wie die Sorge der „kleinen Leute“ in Deutschland 

um ihre Sparguthaben? Sie stellen nun einmal den größten Teil ihres Vermögens dar 

und nicht Immobilieneigentum, wie in vielen anderen Mitgliedstaaten. Zwingende 

sachliche Gründe, warum die Errichtung eines solchen Fonds – nicht zuletzt gespeist 

aus den Beiträgen deutscher kommunaler Sparkassen und regional verwurzelter 

Genossenschaftsbanken – gegenwärtig unabdingbar ist, sind ebenso wenig zu er-

kennen, wie die bereits erwähnte Rechtspflicht.  

 

Das gilt auch für das Ziel, die enge Verbindung zwischen den nationalen Bankensys-

temen und den Staatsfinanzen in einigen Mitgliedstaaten zu durchbrechen. Die Si-

tuation des Bankensystems in Italien und die jüngsten Pläne, nicht die europarecht-

lich vorgeschriebenen Regeln über die Restrukturierung und Abwicklung von Banken 

anzuwenden, sondern stattdessen wieder zu staatlichen Hilfen zu greifen, nähren die 

Zweifel an der Bereitschaft zur Beachtung der auf europäische Ebene verabschiede-

ten voluminösen Gesetzgebungswerke, sobald ihre Befolgung für die nationale Wäh-

lerschaft schmerzhaft werden sollte. 

 

II.  

Die neue Einrichtung auf EU-Ebene ist als Versicherung konzipiert, offenbar in An-

lehnung an die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in den USA. Daraus 

resultiert auch wohl der Wechsel in der Begrifflichkeit von Einlagensicherung (auf der 
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Ebene der Mitgliedstaaten) zu der Einlagenversicherung (EDIS) auf europäischer 

Ebene. Ob eine solche Versicherung tatsächlich ihren Zweck erfüllen kann, hängt 

entscheidend davon ab, ob sie über hinreichende Mittel verfügt, um den Entschädi-

gungsfall zu bewältigen. Das ist indes zu bezweifeln, da die „Zielausstattung“ des 

Fonds deutlich zu gering angesetzt ist. Auch sind die Regeln über die Aufbewahrung 

der angesammelten Mittel problematisch. So ist ausdrücklich eine Anlage in festver-

zinslichen Schuldverschreibungen der Mitgliedstaaten in Art. 75 Abs. 3 des Entwurfs 

genannt. Damit wird aber nicht, wie beabsichtigt, der Nexus zwischen Staat und 

Banken beseitigt, sondern bestenfalls auf eine höhere Ebene verlagert.  

 

Wenn es sich tatsächlich um eine Versicherung handeln soll, müssten die Beiträge 

zu ihrer Finanzierung risikoadjustiert festgelegt werden. Voraussetzung dafür wäre 

zunächst, dass Erwartungswerte für die künftig zu leistenden Zahlungen verlässlich 

ermittelt werden könnten. Vor allem müssten auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten 

für die Forderungen gegen die heimischen Hoheitsträger festgelegt werden, da ein 

großer Teil der Aktiva der Banken und Bankensystemen, die unter abschreibungsbe-

dürftigen, aber nicht abgeschriebenen Krediten leiden, aus derartigen Forderungen 

bestehen; gleich ob verbrieft oder unverbrieft. Das ist beispielsweise in Italien der 

Fall, wo zudem die Anteile der Banken an der nationalen Zentralbank zu unrealisti-

schen Werten in den Bilanzen geführt werden. Die Übernahme der Fiktion des Ban-

kenaufsichtsrechts, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen gegen Ho-

heitsträger der Mitgliedstaaten mit „Null“ angesetzt werden darf, wäre im Ergebnis 

eine kaum zu rechtfertigende Subventionierung dieser Banken durch solide Banken-

systeme in Staaten mit soliden Staatsfinanzen – kaum verschleiert durch die Vertei-

lung der Lasten im Rahmen einer EU-weiten Versicherung.  

 

Aber selbst wenn die Ausfallwahrscheinlichkeiten korrekt ermittelt würden, ist es aus 

polit-ökonomischer Warte eher unwahrscheinlich, dass die daraus folgenden Bei-

tragsunterschiede zwischen heimischen Banken und ausländischen Banken auch 

tatsächlich durchgesetzt würden. 
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III.  

Vor allem ignoriert der jetzt diskutierte Verordnungsentwurf weiterhin die entschei-

dende Frage, ob es eine Garantie für die Leistungsfähigkeit dieser und der anderen 

Sicherungseinrichtungen durch einen solventen Hoheitsträger gibt. Insoweit wird die 

Konstruktion der FDIC (bewusst?) nicht übernommen. Sie ist aber entscheidend für 

das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit ihrer Einlagen. Die FDIC wirbt nicht 

ohne Grund mit der Absicherung ihrer Leistungsfähigkeit durch den „full faith and 

credit of the United States government“ (https://www.fdic.gov/consumers/ ban-

king/confidence/symbol.html#Full). Häufig wird zudem übersehen, dass es in den 

USA auch nach der Insolvenz und anschließender Fusionierung des Einlagensiche-

rungssystems für die Spar- und Darlehenskassen (savings and loan associations) mit 

der FDIC immer noch ein zweites Einlagensicherungssystem existiert. Es ist die Na-

tional Credit Union Administration, die durch Gesetz vom 10. März 1970 errichtet 

worden ist (12 U.S.C. 1752), und als unabhängige Behörde Teil der Exekutive des 

Bundes ist. Durch sie werden mehr als 100 Millionen Kontoinhaber bei mehr als 6000 

Kreditinstituten durch den Bund in gleichem Umfang wie nach dem FDIC-Act (min-

destens $ 250.000) versichert - 12 USC 745.1 (e). An der finanziellen Leistungsfä-

higkeit dieses Systems bestehen keine Zweifel. Alle auf bundesrechtlicher Grundlage 

errichteten  Kreditgenossenschaften, die federally chartered credit unions, sind au-

tomatisch dem System angeschlossen, auf landesrechtlicher Grundlage errichtete 

Kreditgenossenschaften, die state chartered credit unions, nur dann, wenn sie ihm 

beitreten. Diese Institute erbringen fast alle Bankdienstleistungen, welche die Bevöl-

kerung wirklich braucht. 

 

Darüber hinaus ist die Höchstgrenze der Absicherung zu niedrig angesetzt. Auch 

sind die Regeln über die sachliche Reichweite der Absicherung zu kompliziert. Für 

die Bevölkerung und die Wirtschaft sind Kreditinstitute regelmäßig keine Investitions-

objekte. Sie benötigen in erster Linie Einrichtungen, die ausfallsicher bestimmte fi-

nanzielle Dienstleistungen erbringen und eine Möglichkeit, wo sie ihre Ersparnisse 

sicher anlegen können; zudem nicht nur beschränkt auf 100.000 Euro. Es ist unrea-

listisch und zudem nicht effizient, von den Kunden einer Bank eine tiefschürfende 

Analyse von Bilanzen und das Studium vieler Seiten Allgemeiner Bedingungen zu 

https://www.fdic.gov/consumers/%20banking/confidence/symbol.html#Full
https://www.fdic.gov/consumers/%20banking/confidence/symbol.html#Full
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erwarten, bevor sie ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das Risiko- und Er-

tragsprofil eines von hochspezialisierten und hochbezahlten Fachleuten konzipierten 

„Finanzproduktes“ verlässlich einzuschätzen ist kaum möglich und wird auch nicht 

hinreichend verlässlich vom Markt angeboten.  

 

IV.  

Die Sicherheit von Bankeinlagen ist deshalb so wichtig, weil einer der wenigen über-

zeugenden Gründe, warum es überhaupt Banken und ein funktionierendes Banken-

system in einer modernen Wirtschaft geben muss, die Gewissheit ist, dass die einer 

Bank anvertrauten Vermögensgegenstände sicher aufbewahrt und den Kunden auch 

wieder zur Verfügung gestellt werden. Banken dienen nicht zuletzt dazu, Risiken zu 

absorbieren. Für Risikoanlagen gibt es Kapitalmärkte.  

 

Allerdings hatte es sich im Laufe der Entwicklung als praktisch erwiesen, wenn die 

Banken nicht genau das Geld, ursprünglich nur Münzen und nicht geprägtes Edelme-

tall, wieder herausgeben müssen, das ihnen anvertraut worden war. Sie können mit 

dem Geld arbeiten. Damit entsteht aber notwendigerweise ein Risiko für den Kun-

den: Die Bank hat nicht genügend flüssige Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit (Liquidi-

tätsrisiko) oder ihre Mittel reichen insgesamt nicht mehr aus, die gegen sie gerichte-

ten Forderungen zu erfüllen. Es entsteht ein Insolvenzrisiko als Preis für den Effizi-

enzgewinn. Dieses Risiko kann entweder durch eine Versicherung gegen den Ausfall 

einzelner Forderungen verringert werden oder durch die Schaffung von Institutionen 

ausgeschlossen werden, die insolvenzsicher sind.  

 

V.  

Schon frühzeitig hatte man in Deutschland erkannt, dass die breite Bevölkerung das 

Risiko einer Insolvenz des benutzten Kreditinstituts nicht tragen kann. Aus diesem 

Grunde ist das weitverzweigte System der insolvenzsicheren kommunalen Sparkas-

sen und der Girozentralen (Landesbanken) geschaffen worden. Zusätzlich sind die 

Bankdienste der Post eingerichtet worden. Das lag nahe, da es sehr viel günstiger 

ist, Geld bei einer Poststelle einzuzahlen, als es per Brief an den Empfänger zu ver-



 
 

6 
 

senden. Allerdings besteht beim Versand per Brief kein Insolvenzrisiko: Der Versen-

der bleibt von der potentiellen Insolvenz des Beförderungsunternehmens unberührt. 

Bei der Einzahlung verliert der Einzahler dagegen sein Eigentum an dem eingezahl-

ten Geld und erwirbt lediglich eine Forderung, die bei Zahlungsunfähigkeit ausfallen 

kann. Deshalb gab es umfassende Garantien des Reiches (Bundes) für die Forde-

rungen gegen die Post. Schließlich waren auch die insolvenzsicheren Dienste der 

Notenbanken teilweise für Privatpersonen und -unternehmen zugänglich.  

 

Dieses sinnvolle und außerordentlich kostengünstige System benötigte keinerlei Si-

cherungseinrichtungen oder Einlagenversicherungen und hat über mehr als ein 

Jahrhundert seinen Zweck verlässlich und ohne Ausfälle erfüllt. Es war durch seine 

Architektur sicher. Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist es allerdings – oh-

ne hinreichenden Grund und ohne die Folgewirkungen zu durchdenken – weitgehend 

beseitigt worden.  

 

VI.  

Statt komplizierte Einrichtungen auf EU-Ebene zu schaffen, die streitanfällig sind, nur 

sehr begrenzte Sicherheit versprechen können und ihre Feuerprobe noch nicht be-

standen haben, ist zu erwägen, für grundlegen Bankdienstleistungen wieder insol-

venzsichere Einrichtungen zu schaffen. Die Bevölkerung ist ohnehin noch in dem 

Glauben, dass sie immer noch existierten. Eine hinreichende Aufklärung über ein 

mögliches Bail-in auch bei öffentlich-rechtlich organisierten Kreditinstituten hat nicht 

stattgefunden, so dass die vom Europarecht vorgeschriebene Anwendung dieses 

Instruments kaum zu erwarten ist, wenn tatsächlich eine größere Zahl von Wählern 

betroffen sein würde, wie das Beispiel Italien gegenwärtig anschaulich zeigt.  

 

Allerdings wäre sorgfältig darauf zu achten, dass die angebotenen Dienstleistungen 

tatsächlich nur den unerlässlichen Grundbedarf an Finanzdienstleistungen abdecken, 

die Leitung einer solchen Einrichtung strikt an die Einhaltung der gesetzlich genau 

vorzugebenden Aufgaben und Grenzen gebunden ist und die Einhaltung dieser 

Grenzen auch tatsächlich und rigoros durchgesetzt wird. 
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